
 

Regierungsrat 

 

Medienmitteilung 

Datum:  02.06.2021 – Nr. 30 
Sperrfrist:   

  

Regierungsrat tritt auf Abstimmungsbeschwerde nicht ein 

Beim Regierungsrat Obwalden ist eine Beschwerde gegen die Abstimmungs-
erläuterungen betreffend das Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur 
Bekämpfung von Terrorismus (PMT) eingegangen. Er tritt auf die Beschwerde 
nicht ein. 

Die Bundesversammlung hat am 25. September 2020 das Bundesgesetz über poli-
zeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT) erlassen. Gegen die 
Vorlage haben das Komitee "NEIN zu Präventivstrafen" und das Komitee "für 
Rechtsstaatlichkeit und Verhältnismässigkeit" das Referendum ergriffen. In der eid-
genössischen Volksabstimmung vom 13. Juni 2021 soll nun über die Vorlage abge-
stimmt werden. 

Am 22. Mai 2021 hat eine im Kanton Obwalden wohnhafte Person beim Regierungs-
rat eine Abstimmungsbeschwerde eingereicht. Im Wesentlichen bemängelt sie die 
Information des Bundes zur Vorlage. Allerdings können Abstimmungserläuterungen 
des Bundesrats schon von Verfassungs wegen nicht Anfechtungsgegenstand in ei-
nem Verfahren vor einer Kantonsregierung sein. Aber auch die angeblichen Fal-
schinformationen auf der Internetseite des Bundes fallen nicht in den Beurteilungs-
spielraum der Kantonsregierung, unerheblich ob dafür der Bundesrat oder die Bun-
desverwaltung verantwortlich ist. 
 
Aus den genannten Gründen tritt der Regierungsrat Obwalden auf die Abstimmungs-
beschwerde nicht ein. Die beschwerdeführende Person kann nun gegen diesen Ent-
scheid innert kurzer Frist beim Schweizerischen Bundesgericht Beschwerde erhe-
ben. 


